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Landratsamt | Postfach 1260 | 92657 Neustadt an der Waldnaab 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayer. Wassergesetzes 
(BayWG); 
Ökologischer Ausbau des Schwarzenbaches im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 112 
und 112/3 der Gemarkung Schwarzenbach durch die WIMO GmbH, Hüttener Str. 46, 
92708 Mantel 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
Bekanntgabe nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) über die 
Feststellung, dass keine UVP-Pflicht besteht 
 
Vorhaben:  Ökologischer Ausbau des Schwarzenbaches im Bereich der 

Grundstücke Fl.Nrn. 112 und 112/3 der Gemarkung Schwarzen-
bach 

 
Vorhabensträger:  WIMO GmbH, Hüttener Str. 46, 92708 Mantel 

 
 

Die Fa. WIMO GmbH, Hüttener Str. 46, 92708 Mantel hat beim Landratsamt Neustadt 
a.d.Waldnaab Planunterlagen für den ökologischen Ausbau des Schwarzenbaches auf 
den Grundstücken Fl.Nrn. 112 und 112/3 der Gemarkung Schwarzenbach eingereicht und 
dafür eine Plangenehmigung gem. § 68 Abs. 2 WHG beantragt. 
 
Nach den eingereichten Unterlagen soll mit den Umgestaltungsmaßnahmen eine deut-
lich naturnähere Fließgewässerstrecke des Schwarzenbaches geschaffen werden; dazu 
wird ein mäandrierender Gewässerverlauf auf einer Länge von ca. 130 m angestrebt, des-
sen Kurven unregelmäßig ausgestaltet werden sollen, mit unterschiedlicher Linienfüh-
rung, Sohlbreite und Uferausbildung. Das geplante Bachbett soll zwischen 0,8 – 3,0 m 
breit werden, wobei die Breite an Verengungen und Aufweitungen wechseln soll. Das alte 
Bachbett soll in den Bereichen mit Laufverlängerung flutmuldenartig verfüllt werden.  
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Diese Gewässerausbaumaßnahme kann ohne Durchführung eines Planfeststellungsver-
fahrens durch eine Plangenehmigung genehmigt werden (§ 68 Abs. 2 WHG), sofern keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsgesetz (UVPG) durchzu-
führen ist. 
 
Dieses Neuvorhaben ist in Nr. 13.18.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG als sonstiges Vorha-
ben mit dem Buchstaben „S“ gekennzeichnet. Daher ist nach § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 UVPG 
eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.  
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfungen in zwei Stufen 
durchgeführt.  
In der ersten Stufe ist zu prüfen, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorlie-
gen.  
 
Nach Prüfung liegen keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Nr. 2.3 der 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor.  

Dies wurde auch von der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt 
Weiden i.d.OPf. so beurteilt. 

Insbesondere wirkt sich der ökologische Gewässerausbau nicht auf das Baudenkmal auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 112 der Gemarkung Schwarzenbach aufgrund der großen Entfer-
nung zum Gewässer aus. Das Flurdenkmal bleibt am jetzigen Standort bestehen und wird 
nicht beeinflusst.  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege stimmte dem Vorhaben aus denkmalfachlicher Sicht 
zu.  

Für das Vorhaben besteht somit keine UVP-Pflicht. 

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). 

Diese amtliche Bekanntmachung gilt als Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG. 

 

Neustadt an der Waldnaab, den 28.09.2020 
Landratsamt 
 
 
 
Constanze Schmucker 
Regierungsrätin  


